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VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
  
(in Anlehnung an die Konditionenempfehlung des ZVEI e.V.)  
  
1. Allgemeine Bestimmungen  
Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im folgen- 
den Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen 
Erklärungen maßgebend. Daneben gelten diese Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB).  
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur 
insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im folgenden 
Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.  
Im übrigen gelten die Vorschriften des Vebandes Deutscher 
Elektrotechniker (VDE), soweit sie für die Sicherheit der 
Lieferungen oder Leistungen in Betracht kommen.  
Die nachstehenden AGB gelten auch für alle zukünftigen  
Geschäfte mit dem Besteller. An Kostenanschlägen, Zeich- 
nungen und anderen Angebotsunterlagen (im folgenden 
Unterlagen) behält sich der Lieferer eigentums- und urheber- 
rechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor;  
sie dürfen Dritten ohne schriftliche Zustimmung des Lieferers 
nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt 
wird. 
Dies gilt entsprechend für Unterlagen des Bestellers;  
diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht wer- 
den, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen über- 
tragenwill.  
An Standard- und Individualsoftware hat der Besteller 
das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den verein- 
barten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den 
vereinbarten Geräten.  
Der Besteller darf diese Software Dritten nicht zur Nutzung 
überlassen oder zugänglich machen. Teillieferungen sind 
zulässig. Bei auftragsgebundener Anfertigung ist eine Über-  
oder Unterlieferung von jeweils 10 % zulässig.  
  
2. Sicherheiten  
Voraussetzung der Lieferpflicht ist die Kreditwürdigkeit des 
Bestellers. Grundsätzlich ist der Lieferer berechtigt, sofern er 
es für notwendig hält, Vorauszahlung oder Sicherheit oder 
Barzahlung zu verlangen.  
Bleibt der Besteller mit der Erfüllung von Zahlungsver- 
pflichtungen im Rückstand, oder beantwortet er Fragen zu 
seiner Kreditwürdigkeit nicht, behält sich der Lieferer vor,  
vom Auftrag zurückzutreten und gegebenenfalls Schadens- 
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bereits gelieferte 
Ware ist dann unverzüglich im Originalzustand an den 
Lieferer zurückzugeben. Außerdem werden im Falle einer 
Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Bestellers, eines 
Insolvenzverfahrens, einer Geschäftsauflösung oder 
Geschäftsübertragung sowie einer Verpfändung sämtliche 
Forderungen des Lieferers unverzüglich fällig.  
Jegliche erhebliche Verschlechterung der Vermögenslage  
(z.B. Zwangsvollstreckung, Zahlungseinstellung, Insolvenz, 
Geschäftsauflösung, Geschäftsübergang,Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung von Waren, Vorräten oder 

Außenständen usw.) ist dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen.  
 
3. Lieferfristen  
Für die Lieferfrist ist die Angabe in der Auftragsbestätigung 
maßgebend. Die Einhaltung der Frist setzt voraus:  
den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu  
liefernden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, Selbst- 
lieferungen, die Einhaltung der vom Lieferer gestellten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen. Werden 
diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so wird die 
Frist angemessen verlängert.  
Die Frist gilt als eingehalten, wenn die Ware innerhalb der ver- 
einbarten Lieferfrist zum Versand gebracht oder abgeholt 
worden ist. Falls die Ablieferung sich aus Gründen, die der 
Besteller zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Frist mit der 
Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten.  
Ist die Nichteinhaltung der Frist für Lieferungen nachweislich 
auf höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen oder unvorher-
sehbare Hindernisse zurückzuführen, so wird die Frist ange- 
messen verlängert. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten bzw. 
verlängerten Lieferfrist kann der Besteller, sofern er nachweist, 
dass ihm aus der Verspätung ein Schaden erwachsen ist, 
Schadensersatz infolge des Verzugs für jede vollendete 
Woche der Verspätung von 1/2 % bis zurHöhe von insgesamt 
5 % vom Werte desjenigen Teils der Lieferung verlangen, der 
verspätet geliefert worden ist. Weitergehende Schadenser- 
satzansprüche des Bestellerssind ausgeschlossen.  
Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.  
Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem 
Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 
  
4. Gefahrübergang  
Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den 
Besteller über, wenn die Ware zum Versand gebracht oder 
abgeholt worden ist. Der Versand erfolgt nach Anweisung 
des Bestellers bzw. nach bestem Ermessen des Lieferers 
ohne Verantwortung für billigste Beförderung.  
Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Sendung 
vom Lieferer gegen übliche Transportrisiken versichert.  
Wenn der Versand auf Wunsch des Bestellers oder aus von 
ihm zu vertretenden Gründen verzögert wird, so geht die 
Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft an auf den 
Besteller über. In diesem Fall ist der Lieferer verpflichtet, auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers die von ihm verlangten 
Versicherungen zu bewirken.  
Wird Ware zurückgenommen, trägt der Besteller jede Gefahr 
bis zum Eingang beim Lieferer.  
  
5. Eigentumsvorbehalt  
Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltswaren) bleiben 
Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche.  Vorher ist Verpfändung oder Sicherungsüber- 
eignung untersagt. Der Besteller darf die Vorbehaltswaren, 
gleich in welchem Zustand, nur an Wiederverkäufer im ge- 
wöhnlichen Geschäftsverkehr mit der Maßgabe verkaufen, 
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daß er nicht in Zahlungsverzug gegenüber dem Lieferer ist 
und schon jetzt Forderungen mit allen Nebenrechten, die ihm 
aus dieser Veräußerung zustehen, auf den Lieferer überträgt. 
Die Abtretung dieser Forderungen beschränkt sich auf die 
Höhe aller aus der Geschäftsverbindung dem Lieferer zuste- 
henden Ansprüche. Der Besteller ist auch nach dieser Ab- 
tretung zur Einziehung dieser Forderungen berechtigt. Die 
Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Der Besteller hat dem Lieferer auf 
Verlangen die abgetretenen Forderungen nach Höhe und 
Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen 
Unterlagen unverzüglich dem Lieferer bereitzustellen und dem 
Schuldner die Abtretung schriftlich mitzuteilen. 
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltswaren erfolgen für den 
Lieferer, ohne ihn zu verpflichten. Werden die Waren mit 
anderen Gegenständen vermischt oder verbunden, so tritt der 
Besteller schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentums- 
rechte an den neuen Gegenständen an den Lieferer ab;  
er verwahrt diese mit kaufmännischer Sorgfalt für den Lieferer. 
Für den Fall der Veräußerung der neuen Sachen tritt der 
Besteller hiermit seine Ansprüche und alle Nebenrechte aus 
dieser Weiterveräußerung sicherungshalber dem Lieferer ab. 
Verarbeitet der Besteller die Ware mit anderen, nicht dem 
Lieferer gehörenden Waren, so steht dem Lieferer das Mit- 
eigentum an der neuen Sache in der Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware zu.  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer berechtigt, die Vorbe- 
haltsware zurückzunehmen. Der Besteller ist auf Verlangen 
des Lieferers zur unverzüglichen Herausgabe verpflichtet. In 
der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware 
durch den Lieferer liegt keine Erklärung des Rücktritts. 
Der Besteller hat auf seine Kosten alle erforderlichen Maß- 
nahmen zu treffen, um eine Beeinträchtigung oder den Verlust 
der dem Lieferer an den gelieferten Waren zustehenden 
Rechte zu verhindern. Pfändungen oder sonstige Eingriffe 
Dritter hat der Besteller abzuwehren bzw. unverzüglich dem 
Lieferer zu melden.  
Etwaige Nachteile, die dem Besteller infolge Nichtbeachtung 
dieser Verpflichtung entstehen, gehen zu seinen Lasten.  
  
6. Preise  
Die Preise sind Europreise. Sie verstehen sich ab Werk aus- 
schließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden ge- 
setzlichen Umsatzsteuer. Bei geschlossener Warenabnahme 
im Wert von  über 1000,- € liefern wir frei Frachtgut Empfangs- 
station ausschließlich Verpackung, über 2500,- € frei Fracht- 
gut Empfangsstation einschließlich Verpackung.  
Bei Aufträgen unter 100,- € berechnen wir eine Bearbeitungs-
gebühr von 25,- €.  
  
7. Zahlungsbedingungen  
Die Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum ohne jeglichen Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu 
leisten.  
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 
wird ein Skonto von 2 % gewährt. Zahlungsrückstand oder 

Wechselzahlung schließen einen Skontoabzug aus. 
Schecks werden nur unter üblichem Vorbehalt, Wechsel nur 
nach besonderer Vereinbarung und wenn sie den Ankaufs- 
bedingungen der Deutschen Bundesbank entsprechen, 
angenommen. Diskontspesen, Gebühren und Wechselsteuer 
gehen zu Lasten des Bestellers. Sie sind bei Begebung des 
Wechsels an den Lieferer zu entrichten. Bei Zahlung aller Art 
gilt als Erfüllungstag der Tag, an dem der Lieferer über den 
Betrag verfügen kann. 
Bei Überschreiten des Zahlungstermins oder Verzögerung der 
Lieferung auf Wunsch des Bestellers um mehr als 30 Tage 
nach Versandbereitschaft ist der Lieferer berechtigt, ohne 
dass es einer besonderen Mahnung bedarf, Verzugszinsen in 
einer Jahreshöhe von 3% über dem jeweiligen Lombardsatz 
der Deutschen Bundesbank ab Fälligkeit zu berechnen, min- 
destens jedoch die von den Rheinisch-Westfälischen Groß- 
banken für ungedeckte Kredite jeweils berechneten Zinsen. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
vorbehalten. Im übrigen ist im Falle des Zahlungsverzugs der 
Lieferer berechtigt, die Herausgabe der Ware und Schaden- 
ersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.  
Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen gegen Forderungen des Lieferers 
aufrechnen.  
  
8. Haftung für Mängel  
Der Lieferer leistet dafür Gewähr, daß die verkaufte Ware im
Zeitpunkt des Gefahrüberganges nicht mit Mängeln behaftet 
ist. Soweit jedoch Mängel an nachweislich vom Lieferer bezo- 
genen Teilen bereits vor Gefahrübergang bestanden, haftet 
der Lieferer dem Besteller gegenüber wie folgt: 
  
(1) Die nachstehenden Gewährleistungsrechte stehen dem 
Besteller nur zu, wenn dieser der ihm gemäß § 377 HGB 
obliegenden Untersuchungs- und Rügepflicht ordnungsge- 
mäß durch schriftliche Anzeige der festgestellten Mängel 
nachgekommen ist und die bemängelte Ware dem Lieferer 
zurückgegeben hat. 
(2) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des 
Lieferers unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern 
oder neu zu erbringen, deren Brauchbarkeit innerhalb von  
12 Monaten, ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer, vom Tage 
des Gefahrübergangs an gerechnet, infolge eines vor dem 
Gefahrübergang liegenden Umstandes nicht nur unerheblich 
beeinträchtigt ist.   
(3) Rügt der Besteller Mängel der gelieferten Ware oder 
Leistung, so begründet dies ein Recht zur Zurückhaltung der 
Zahlung nur dann, wenn das Vorhandensein der Mängel 
rechtskräftig festgestellt ist oder vom Lieferer nicht bestritten 
wird. Dabei muß die zurückgehaltene Zahlung in einem ange- 
messenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 
(4) Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die 
nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
gewähren. Verweigert er diese, so ist der Lieferer von der 
Mängelhaftung befreit.  
(5) Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge behebt der 
Lieferer den Mangel im Wege der Nacherfüllung nach seiner 



VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Wahl durch die Beseitigung des Mangels, die Lieferung einer 
mangelfreien Sache oder Gewähren einer Gutschrift über den 
berechneten Minderwert. 
Der Lieferer ist berechtigt, nach den gesetzlichen Bestim- 
mungen eine Nacherfüllung zu verweigern. 
Im Falle der Verweigerung der Nacherfüllung, des Fehlschla- 
gens oder ihrer Unzumutbarkeit für den Besteller, ist dieser 
zum Rücktritt berechtigt.  
(6) Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend 
zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an 
in 6 Monaten, jedoch nicht vor Ablauf der Gewährleistungs- 
frist. Wird innerhalb dieser Frist keine Einigung erzielt, so kön- 
nen Lieferer und Besteller eine Verlängerung dieser Ver-  
jährungsfrist vereinbaren.  
(7) Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Ab- 
nutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach dem Gefahr- 
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger oder unsachgemäßer Beanspruchung, ungeeig- 
neter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten und solcher 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vor- 
ausgesetzt sind, sowie nicht reproduzierbarer Softwarefehler. 
Wird aus einem dieser Gründe der Lieferer als Gesamt- 
schuldner von einem Dritten für einen Schaden haftbar ge- 
macht, dann übernimmt im Innenverhältnis bereits jetzt un-  
widerruflich der Besteller die Haftung. Werden vom Besteller 
oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandset- 
zungsarbeiten vorgenommen, so besteht für diese und die 
daraus entstehenden Folgen keine Gewährleistung.  
(8) Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserungen und 
Ersatzlieferungen 3 Monate. Sie läuft mindestens bis zum 
Ablauf der Gewährleistungsfrist für die gerügte Ware. 
(9) Weitere Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und 
dessen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere 
ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem 
Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, 
soweit nach dem Produkthaftungsgesetz, mit Einschränkung 
laut Ziffer 7, oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahr- 
lässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften  
zwingend gehaftet wird.  
(10) Für Mängel an Softwareprodukten ist jegliche Haftung 
ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich keinerlei Gewähr gelei- 
stet für Funktionen, Eignung, Brauchbarkeit, Nichtverletzung 
oder sonstige erwartete Eigenschaften.  
Demnach ist auch die Haftung für jegliche Schäden oder 
Folgeschäden, verursacht durch Software, gegenüber dem 
Nutzer oder Dritten ausgeschlossen. Sollten zwingende 
Rechtsnormen in bestimmten Fällen diesen umfassenden 
Haftungsausschluß für Software nicht zulassen, dann bleibt er 
für alle sonstigen Fälle dennoch bestehen.  
  
9. Schutzrechte, Urheberrechte  
(1) Sofern ein Dritter wegen Verletzung eines Schutzrechtes/ 
Urheberrechtes (im folgenden Schutzrechte) durch vom 
Lieferer gelieferte, vertragsgemäß genutzte Produkte gegen 
den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der 
Lieferer gegenüber dem Besteller wie folgt: 
 

a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl ein Nutzungsrecht für 
das Produkt erwirken, das Produkt ändern oder austauschen 
oder, wenn das nicht zu angemessenen Bedingungen mög- 
lich ist, das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises 
zurücknehmen. Weitergehende Ansprüche gegen den 
Lieferer sind ausgeschlossen.  
b) Die vorstehend genannte Verpflichtung des Lieferers 
besteht nur dann, wenn der Besteller den Lieferer über die 
vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich verständigt, eine Verletzung der Schutzrechte nicht 
anerkennt und dem  Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. 
(2) Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er 
die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat oder soweit sie 
durch spezielle Vorgaben des Bestellers oder nicht vorher- 
sehbare Anwendung oder Veränderung oder Kombination mit 
anderen Produkten verursacht sind. 
  
10. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung  
(1) Wird dem Lieferer die ihm obliegende Lieferung aus einem 
von ihm zu vertretenden Grunde unmöglich, ist der Besteller 
berechtigt, bis zu 10% des Wertes der nicht gelieferten 
Produkte als Schadenersatz zu fordern. 
(2) Sofern vom Lieferer nicht beeinflussbare Ereignisse die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers ein- 
wirken, steht dem Lieferer das Recht zu, von dem Vertrag 
zurückzutreten oder in Absprache mit dem Besteller den 
Vertrag anzupassen. 
  
11. Sonstige Schadenersatzansprüche  
Schadenersatzansprüche des Bestellers aus vorvertraglicher 
oder vertraglicher Pflichtverletzung sowie aus unerlaubter 
Handlung werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
nach Gesetz zwingend gehaftet wird, insbesondere bei 
Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Fehlen zugesicherter 
Eigenschaften. 
  
12. Gerichtsstand  
Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Vertragsver- 
hältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitig- 
keiten Hagen i.W..  
Für die vertraglichen Beziehungen gilt  deutsches Recht.  
Die Haager Konvention vom 1.7.1964 und das Überein- 
kommen der UN vom 11.4.1980 finden keine Anwendung. 
  
13. Verbindlichkeit des Vertrages  
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzel- 
ner Punkte in seinen übrigen Punkten verbindlich.
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